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2019 an. Wir werden diese Frage im Rahmen der Reform der Bund-Länder-
Finanzbeziehungen beraten.  
 
Lärmschutz 

Die Akzeptanz für Mobilität und die weitere Modernisierung der Infrastruktur hängt 
entscheidend davon ab, dass die Lärmbelastung reduziert wird. Wir werden deshalb 
den Schutz vor Verkehrslärm deutlich verbessern und Regelungen für verkehrsträ-
gerübergreifenden Lärmschutz an Bundesfernstraßen und Bundesschienenwegen 
treffen. Der Gesamtlärm von Straße und Schiene muss als Grundlage für Lärm-
schutzmaßnahmen herangezogen werden. Das freiwillige Lärmsanierungsprogramm 
für Bestandsstrecken wird ausgebaut und rechtlich abgesichert. Der Stand der Tech-
nik zur Geräuschminderung muss konsequenter in die Praxis eingeführt werden. 
 
Den Schienenlärm wollen wir bis 2020 deutschlandweit halbieren. Ab diesem Zeit-
punkt sollen laute Güterwagen das deutsche Schienennetz nicht mehr befahren dür-
fen. Die Bezuschussung für die Umrüstung auf lärmmindernde Bremsen setzen wir 
fort. Den Stand der Umrüstung werden wir 2016 evaluieren. Sollte bis zu diesem 
Zeitpunkt nicht mindestens die Hälfte der in Deutschland verkehrenden Güterwagen 
umgerüstet sein, werden wir noch in dieser Wahlperiode ordnungsrechtliche Maß-
nahmen auf stark befahrenen Güterstrecken umsetzen  z. B. Nachtfahrverbote für 
nicht umgerüstete Güterwagen.  
 
Wir ergreifen zudem auf europäischer Ebene die Initiative für ein ab dem Jahr 2020 
zu erlassendes EU-weites Einsatzverbot für laute Güterwagen sowie für ein EU-
Programm zur Förderung der Umrüstung lauter Güterwagen. Das lärmabhängige 
Trassenpreissystem werden wir durch eine stärkere Spreizung der Trassenpreise 
wirksamer gestalten. Wir werden rechtlich klarstellen, dass die in der vergangenen 
Legislaturperiode für Schienenneubaustrecken um 5 dB(A) verschärften Lärmgrenz-
werte auch für umfassende Streckenertüchtigungen im Bestandsnetz, die neue Plan-
feststellungsverfahren erforderlich machen, gelten.  
 
Die Mittel für die Lärmschutzprogramme im Bereich Straße und Schiene werden er-
höht. 
 
Beim Luftverkehr setzen wir vorrangig auf eine Reduzierung des Fluglärms an der 
Quelle, eine bestmögliche Flächennutzung im Umfeld sowie auf lärmreduzierende 
flugbetriebliche Verfahren. Bei Festlegung von Flugverfahren und Flugverkehrskont-
rollfreigaben wird der Lärmschutz insbesondere in den Nachtstunden verbessert. Die 
berechtigten Anliegen der an Flughäfen lebenden Menschen nehmen wir ebenso 
ernst wie die Sorge um die wirtschaftliche Zukunft des Luftverkehrsstandorts und die 
damit verbundenen Arbeitsplätze. Die Grenzwerte des Fluglärmschutzgesetzes wer-
den wir in dieser Legislaturperiode überprüfen.  
 
Bei der Festlegung von Flugrouten werden wir rechtlich sicherstellen, dass die An-
wohnerinnen und Anwohner in einem transparenten Verfahren frühzeitig informiert 
und beteiligt werden. Wir schaffen verbesserte Transparenz und Beteiligung der 
Kommunen und Öffentlichkeit bei der Festlegung von Flugrouten. Eine Schlüsselrolle 
kommt dabei den Fluglärmkommissionen zu, die wir stärken wollen. 
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